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graphie so treffliche Gelegenheit, mit einer soliden
Verfassungskunde den Anfang zu machen. Das wäre
sicher viel wichtiger als z. B. zu wissen, daß der
Saurenstock der zweithöchste Gipfel im Sar-
ganserland ist. Endlich fällt auf, daß man bei der
Behandlung der einzelnen Kantone kein Eben-
maß beobachtet. Bei Zug werden z, B, (wohl der
geologischen Begründung wegen) die großen Un-
glücksfälle in aller Breite geschildert' in gleicher
Weise müßte man dann auch andere große Kata-
strophen, z. B. Brandfälle aus älterer und neuerer
Zeit, Erdbeben etc. erwähnen. Einige Kantone
werden dafür sehr knapp abgetan, z. V, Schwyz
und die beiden Ilnterwalden; auch die Einteilung
von Luzern ist keine glückliche; man kann nicht
alles nur nach geologischen Gesichtspunkten be-

trachten.
Zum Schlüsse sei noch auf einige irreführenden

Wendungen und Auslassungen hingewiesen, die
bei einer Neuauflage verschwinden dürften. Bei
den katholischen Kantonen muß auch Zug er-

wähnt werden. Dann darf der Schüler nicht im
Zweifel gelassen werden über die Ursachen des

Wachstums der Gletscher; es geht nicht an, dies
mit den feuchten Jahren zu begründen, während
doch gesagt wird, daß andere Gletscher in der glei-
chen Gegend gleichzeitig abgenommen haben.
Seite 66 heißt es; „Jeder Bergbauer besitzt meh-

rere Häuser, im Dorf meist ein Wohnhaus,
einen Stall, eine Scheune und einen Speicher."
Unsere Kinder wissen bereits, daß man einen Stall
etc. nicht Haus nennt, sondern mit dem Oberbe-

griff Gebäude bezeichnet. Seite 92 lesen wir
über St. Gallen; „In der Mitte der Stadt erhebt
sich das ehemals berühmte Kloster."
Es sollte wohl heißen; ....„das ehemalige
berühmte Kloster", denn das Kloster besteht nicht
mehr, wohl aber sind noch die Gebäude da, die

jetzt andern Zwecken dienen. Seite 162 wird Châ-
teau d'Oex ein besuchter Fremdenort genannt.
Solche Beiwörter sagen nichts. Wenns ein Frem-
denort ist. wird er selbstverständlich von Fremden
besucht. Den Grad der Frequenz sollte man an-
derswie anzudeuten suchen. Einige Druckfehler, die
in der „Berichtigung" noch nicht erwähnt sind,
werden die Leser selber korrigieren, z. B. das
Wahljahr 127Z (nicht 1272) für Rudolf von Habs-
bürg. Daß Seite 132 die u n t e r w a l d n e r i -
s chen Stationen Stansstad und Alpnachstad ohne
irgendwelchen Hinweis auf ihre geographische Zu-
geHörigkeit beim Kanton Luzern als Fremden-
orte erwähnt werden, wird den ortskundigen
Schüler nicht stark verwirren, wohl aber den, der
für Kartenlesen wenig Verständnis hat. Wenn

auf Seite 31 gesagt wird, die rätoromanische
Sprache stamme von der römischen ab, so ist das
nur bedingt richtig, sie ist ebenso sehr auch ein
Ueberbleibsel der alten rätischen Sprache.

Abschließend sei anerkannt, daß sich der Ver-
fasser bemüht hat, konfessionelle Ausfälle auf die
Katholiken zu vermeiden. Er ging überhaupt
allem, was konfessionelles Gepräge hat, aus dem
Wege. Aber der Schüler ist damit nicht zufrieden,
so z. B. auch nicht mit der lakonischen Unterschei-
dung zwischen Katholiken und Reformierten (Seite
33); „Die Katholiken halten noch an gottesdienst-
lichen Gebräuchen fest, die früher allge-
mein waren (wir danken für dieses Bekennt-
nis!), während der Gottesdienst der Reformierten
einfacher ist." I. T.

Krankenkasse
des Kath. Lehrervereins der Schweiz.

IZM" Letzter Ein Zahlungstermin für
die Monatsbeiträge des 1. Semesters 1923 ist der

31. März 1923.
Nachher erfolgt Erhebung durch Nachnahme!

(Check IX 521).

Lehrerzimmer.
Verschiedene Einsendungen (Echulnachrichten

aus Appenzell, Langnau, Pfasfnau, Willisau, Zell,
Zug etc., Rezensionen und andere kleinere Beiträge
mutzen auf eine folgende Nummer verschoben wer
den. Wir bitten um gütige Nachsicht, die hiezu
nötige Geduld darf ja auch als Fastenopfer an-
gesehen werden.

Jnseratenaufträge, Adreßiinderungen und Abon-
nementsbestellungen sind nicht an die Schrift-
leitung, sondern an die V e r l a g s a n st a l t
Otto Walter A.-E., Ölten, zu adressieren.

Stellengesuch.
Dr. phil., dipl. Fachlehrer für Mathematik. Na-

turwissenschaften und Geographie, mit aargaui-
schem Primär- und Bezirkslehrerpu-
tent, mit erstklassigen theoretischen und prakti-
schen Ausweisen und Empfehlungen (14jährige
Praxis als Bezirkslehrer)

5ucni >.enk5m>.>.c
an öffentliche Mittel-, Bezirks-, Sekundär- oder
auch obere Primärschule. — Gelegenheit, einen an-
erkannt vorzüglichen Lehrer zu gewinnen.

Auskunft erteilt das Sekretariat des schweiz.
kathol. Schulvereins, Villenstraße 14, Luzern.

Redaktionsschluß: Samstag.

Verantwortlicher Herausgeber: Katholischer Lehreroerein der Schweiz. Präsident: W. Maurer, Kan-
tonalschulinspektor, Taubenhausstr. 10. Luzern. Aktuar: W. Arnold, Semmarprofessor, Zug. Kassier;
Alb. Elmiger, Lehrer. Littau. Postscheck VII 1268, Luzern. Postscheck der Schriftleitung VII 1268.

Krankenkasse des Katholischen Lehrervereins: Präsident; Jakob Oesch, Lehrer, Burgeck-Vonwil, St.
Ggllen W. Kassier; A. Engeler. Lehrer, Krügerstr. 38, St. Gallen W. Postscheck IX 521.

Hilsskasse des Katholischen Lehrervereins: Präsident; Alfred Stalder, Turnlehrer, Villa Friedheim.
Ebikon, Luzern, Postscheck der Hilfskasse K. L. V. S.; VII 2443, Luzern.


	[Impressum]

